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S atz u n g 
=~=:::==z====c:== 

.der Gemeinde Möttingen / Landkrei s Nördlingen 
über einen 

• 
Bebauungsplan f ür da.s Gebiet 
'tÄcker an der Straße" und 
11 Obere Spanäcker ff • 

Die Gemeinde Möttingen erläßt als Satzung auf 
Grund der S§ 9 und 10 des Bundesbaugesetzes 
(B. Bau.-G.) vom 23.Juni 196 0 (BGBL .) I. S. 341) 
und de s Art. 107 der Bay. Bauordnung (Bayer. BO ) 
vom 1. August 1962 ( GVBL . s . 179) fo l genden 
Jiebauunge plan. 

l.::Jenehmigt gemäß § 11 BBauG mit 

,[: vom ...... l:.l~ .~.~ .. ~.~ ..... Nr. XX .. ~.1.tElbf 
Augsbl'r~, c:on ...... ~ .. ~ .. ~.3. .. ~.!1..Y..~1 ...... . 
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jL 1 . Inhalt des BebauunssElanes; 

FUr das Gebiet ffÄoker an der Straßetl und HObere 
Spanäeker 't g1l t die vom Aroh1 takt Franz · Kotouczek . 
Nördlingen. Reimlingerstraße 6, ausgearbeitete 
Bebauungsplanzeichnung in der E'assung vom 9. Bai 
1964, die zuswnroen mit naohstehenden Vorschriften 
den Bebauungsplan bildet. 

§ 2 Art ßer Bebauung: 

Der Planbereich wird als Al l gemeines wohn~ebie~ 

WA .- im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung vom 
26. Juni 1962 (BGBl. . 1.6. 429) festgesetzt . 

§ 3 Maß der baulichen, Nutzunß: 

Die in § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung ange
gebenen Höchstwerte tUr Grundtläohensahlen und 
O~schoßfläohenzahlen dürfen nicht überschritten 
werden . 

~ 4 Größe der Baugrundstüoke: 

§ 5 

Aba.l 

Abs .2 

Die BaugrundstUoke müsson eine Hindes tgröße 
. von 650 m2 aufweisen . 

Be.uwe i ee : 

I m Planbereich gilt vorbeh . Ab, . 2 die offene 
Bauwe i !5 e 
Die Garagen s ind mit etwaigen Nebenanlagen in einen 
Baukörper zueammenzufaesen.Sie müssen hin :sic~tlich 
der Stellung zum Hauptge bäude und der Grud~ tuckegrenze 
nach Maßgabe des Bebauungsplanes errichtet werden. 



~ Firstrichtung: 

Für die Firstrichtung des Hauptgebäudes ist die 

l~inzeichnung i m Bebauungsplan maßgeb end. 

} 7 Dachform und Dachneißung: 

Aha. 1 Für die Hauptgebä ude sind nur Satteldä cher zu

l ässig. 
Für die GrundstUck e 1 - 16 

" 

./ 

und 43 50 mit e iner Neigun~ von 45 - 48° 

17 - 27 11 fI " 11 

29 - 42 tt n " tt 

Aba. 2 Garagen und Nebeng eb äude sind mit fl ach ge

neigten mich ern mit einer N eigung vo~ " höghsten s 

20 ° abzudeoken. 

~ 8 Dachaufbauten: 

35° 
40° 

Aba. 1 Da.ohgauben sind i m Bebauungsgebiet nur bei Däohern 

mit einer Dachneigung von 45° - 48° zulä s s i g . 

Ab s . 2 Die Läng e etwaiger Dachgauben darf 1/3 der Haus

l änge nicht übersteigen . 

Ahs. 3 Das Eindeckung smaterial der Da.chgaub en muß dem 

Hauptdach ents preohen. Ausnahsweise können 

andere t"iaterialen zugelas sen werden, wenn es der 

Gestaltung des HauptGeb äudes entspricht. 

~ 9 Sockelhöhe: 

Abs .l Die Obürkante der Erdge s cho~~fußböden darf nicht höher 

ale 0,90 m über dem natürlichen Gelände liegen. 

Aba. 2 Das natürliche Uelände darf durah Auffüllen oder 

Abgr aben niohT. wesentlich verändert werden. 

• 
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~ 10 Kniestöcke: 

Knieetc)cke dürfen nur &0 hoch $ein ~ daß die Ober

kante der Dachrinne höchsten 40 cm tiber ,der Ober
kante des letzten Vollgeschosses liegt. Außen
kante der Dachrinne dar f dabei nicht mehr als 
60 cm gegenüber der Umfassung auskragen. 

~11 Fas.s adengestal tung: 

Alle Gebüude sind mit einem Außenputz zu versehen. 

§ 12 Gara~en und eons.~ig~~!!beni$~bäude.!. 

Aba . 1 Gara{ en und sonstige Nebengebäude dürfen nur inner
halb Uberbaubaren Fl ächen errichtet werden. 

Abe. 2 Sonstige 'N ebeneebiiude sind nur bis zu einer 
Grundfläche von 30 qm zulässi g . ~ ie sind mit 
den Garagen zus amm en, li-zubauen und i I.re Ge
staltung auf diese abzustimmen. 

Abe. 3 Bei beiderseitigem J renzbhu sind die Garagen ein
schließlich sonstiger il ebengebäude einheitlich 

zu gestalten. 

'13 Einfriedung: 

Abs. 1 Die hHhe der Einfriedung darf einschließlich 

, 

des Sockels 0,90 m betragen. Die höchstzugelassene 
Sockelhöhe wird mit 30 cm festgesetzt. 

Abe. 2 Längs der öffentlichen Wege sind Einfriedungen 
aus rechten Latten herzustellen. Die Latten sind 
auf festen Sockel aufzustellen und vor den 

Stützen vorbeizufÜhren. 

I ;, 
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Zu § 13 Einfriedung: 

Abs. 3 Wenn in einer straße jeweils die einheitliche 
~Il,-

Ausführung gesichert ist, können aHe Einfriedungen , 
So ckel von höchstens 30 cm Höhe oder Drahtzäune 
mit einer Masohenweite von 4,5 cm an 1,5 Zoll 
starken Eisenrohren zugelassen werden. Diese Ein
frie dungen sind mit bodenständig0n, laubtragenden 

Heoken zu hinterpflanzen. 

Aba. 4 Eingangstore und Türen sind in solider Holz
oder Eisenkonstrukt ion in gleicher Höhe w!f.e 
die Einfriedung herzustellen. Die Pfeiler dUrfen 

nicht ~~j größer als 60/30 cm sein. 

Abs. 5 Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1 . - 4 
können zugelassen werden, wenn das Straßenbild 
nicht gestört und die VerkB.hrssicherheit nicht 

beeinträchtigt wird. 

~ 14 Slchtdreiecke: 

§ 15 

Die im Plan dargestellten Sichtdreiecke sind von 
allen Sichthindernissen von mehr als 0,80 m über 
Oberkante Staatsstraßenfahrbahn freizu.halten. 

Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft . 

: 7. f~ilZ. '1965 
t-1öttingen, den- . . . . . . . . . . . . 

.... M ..... 
1. ~~~:;meister 



Beb a u u n g s p 1 a n 
der Gemeinde 
M ö t tin gen - Landkreis Nördlingen 

1000 

Zeichenerklärung für die 1 e~tsetzungen 

"Allgemeines Wohngebiet"-trifft für den ganzen 
Geltungsbereich zu 

Grenzen de8 Geltungsbereich~~ 

Stra~~en + Grunflächen Begrenzungslinie 

Zwingende Bauli nie 
iiit/ _ _____ _ 

vordere Baugrenze 

-',-~----- 3ei tl + rück 'irtige Baufrren ~ 

Öffentli che Verkehreflächen 

~~ Sichtdreieck 

~--30,OO' ----+
I 

Mas~e für Breiten und Abstände 

13 I 

E P17 _ P.27 1 Vollgeschose ( Erdgeechoee ) Dachnei n 350 

, . 
i : r P,29 - P42 1 Vollgeschose ( Erdgeschos ) Dachneigung 400 E 

,h' E+D P. 5 - P16 Erdge8chof!~ und ausbaubares Dachge5ch05~ . Höchet
grenze: 2 Vollgeechosee,wobei dae obere Ge choß 
im Da chraum li egen mu ß. Dachneigung 45 - 48° . 

E .. D 

E+O P. 1 - P 4 2 Vollgescho s l!!e ( zwingend ) • Dachneigung 45 
u. 

P.43 - pso 

Zeichenerklärung Hinweise: 
" ' 

Bestehende Grundstücksgrenzen 

Flurstückenummern 

Vorhandene Wohnge bäude 

.\ 

" \ 

Genehmigt gemäß § 11 BBauG mit 

Geplcm te Wohngebäude . RE vom j.J.~:!.i~.~_ ...... Nr. )(X~~.i. :~l~ 
/(.\~)', Augsburg, den - _ ..... ~~ .. :,g .. d .9 .. ~. f? ...... "'; 

Garagen b':"ß~j , ., \ ,.,ft;;,\" Regierung von Sc:hwoban 

{:);~?}f~:f.~I~:f>~<, ,;~~~;~\ " LA. 

P 27 Parzellen Nr. (~J~'~~,~:~{i: .. :: !j' ~;) ~JIJAJ 
S traßenachse v:~ "~';l(~?;:j{:</ii Re~::~~ir8kt 

l~ ~-') "" 
Vors chlag für 'st ück $gr enzen 

~ - -- -
Versorgungsleitung ( Wasser und Kanal ) 

röttin ..... ~ntden ,', 

_ r~r 
rl~nf_rtige r: 

09.05 . 1964 
-Ie zeichnet 
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